
KEV 234
Abs EG mit Gründen

Absageschreiben nach § 19 EG

Baumaßnahme:

in:

Leistung:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir beabsichtigen 

Gründe für die Nichtberücksichtigung ihres Angebots / Ihrer Bewerbung ist die

den Auftrag auf das Angebot an den unten genannten Bieter zu erteilen.

die Bewerbung zur Teilnahme an

der unten genannten, ausgewählten Bewerber/ Bewerbern anzunehmen.

Wir beabsichtigen das Vergabeverfahren frühsten am 
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(Name des Bieters / des oder der Bewerber)

Angebot vom:
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(Vergabestelle)
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entsprechend § 19 EG Abs. 2 teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Angebot bei der Auftragserteilung nicht berücksichtigt werden kann.

Wir danken Ihnen für die Abgabe des Angebots.

Freundliche Grüße

¹)  Angebot Nr. = lfd. Nr. in Spalte 1 von - KEV 211 EröffAng 2 -  bzw. - KEV 212.1 EröffAng 3/1 - bzw. - KEV 212.2 EröffAng 3/2 -

Vergabe-/Projekt Nr.:

Eröffnungstermin:

Betrifft Angebot Nr.:

UhrDatum

(Ort, Datum)

Wir beabsichtigen, den Auftrag frühestens am auf das Angebot des Bieters

Formale Prüfung

zu erteilen

1.

dem nicht offenen Verfahren dem Verhandlungsverfahren dem wettbewerblichen Dialog

Inhaltliche Prüfung

2.

Wirtschaftlichkeit

Die Begründung siehe Seite 2 und 3 dargestellt.

Die Entscheidung über die Vergabe / Fortführung des Vergabeverfahrens 

ist noch nicht erfolgt.

ist erfolgt.

3.

fortzusetzen
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KEV 234
Abs EG Bieter mit Gründen

ausgeschlossen werden.

Seite 2 von 3
²) siehe KVHB Teil 0, Hinweise 0.2.3. Nr. 2

Nr. 1 Buchstabe

Formale Prüfung

Erläuterung ²):

Die Bedingungen nach § 16 EG Abs. 1 Nr. 1 f i.V.m. 13 EG Abs. 3 Satz 2 VOB/A sind nicht erfüllt.

Diese sind nach Ziffer 4 der Aufforderung zur Angebotsabgabe (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 e VOB/A) nicht zugelassen.

c

Ihr Nebenangebot

Erläuterung ²):

a /

§ 21 SektVO

b i. V. mit § 13 EG Abs. 1 VOB/A

a

§ 16 EG Abs. 1 VOB/A

1. Vergabe-/Projekt Nr.:

musste

Ihre Nebenangebote mussten

ausgeschlossen werden.

Ihr Nebenangebot

Nr. 1:

Erläuterung ²):

Ihr Preisnachlass ohne Bedingung wird, entsprechend § 16 EG Abs. 10 VOB/A nicht gewertet, da der Preisnachlass nicht im 
Angebotsschreiben in Ziffer 2.1 eingetragen wurde.

Weitere Nebenangebote:

kommt auf Grund der Wertung für den Zuschlag nicht in Betracht.

Erläuterung ²):

Nr. 2:

Erläuterung ²):

kommt auf Grund der Wertung für den Zuschlag nicht in Betracht.

Erläuterung ²):

kommt auf Grund der Wertung für den Zuschlag nicht in Betracht.

Nr. 3:

siehe Anlage

Ihr Angebot musste nach

d

Nr. 2 Buchstabe

g

b / c / d / e

Nr. 3
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KEV 234
Abs EG Bieter mit Gründen

Vergabe-/Projekt Nr.:

Seite 3 von 3

bestehen (§ 16 EG Abs. 2 Nr. 1 VOB/A) und diese von Ihnen nicht ausgeräumt werden konnten.

ausreichend technische und wirtschaftliche MittelZuverlässigkeit

LeistungsfähigkeitFachkunde

weil begründete Zweifel an Ihrer Eignung im Hinblick auf

Bezug:

weil Sie die geforderten Aufklärungen und Angaben verweigert haben (§ 15 EG Abs. 2 VOB/A).

Ihr Angebot konnte nicht berücksichtigt werden,

Inhaltliche Prüfung2.

da Sie einen unangemessenen (§ 16 EG Abs. 3 Nr. 1 und 2 VOB/A)

hohen Preis

niedrigen Preis

angeboten haben und Sie diesen nicht ausreichend begründen konnten.

weil es nicht die Kriterien für die Auftragserteilung (§ 16 EG VOB/A) entsprechend der Aufforderung zur Angebotsabgabe

den Preis

den in - KEV 171 AErg WertKrit - genannten Kriterien und ihrer Gewichtung bzw. Rangfolge.

den in der Leistungsbeschreibung des Hauptangebotes genannten Kriterien

Erläuterung ³):

erfüllt.

weil es nicht alle in den Vergabeunterlagen gestellten Bedingungen erfüllt.

Erläuterung ²):

Merkmale und Vorteile des Angebots des erfolgreichen Bieters:

Es liegt ein Angebot vor, das auf Grund

Es liegt ein wirtschaftlicheres Hauptangebot vor.

Es liegt ein niedrigeres Hauptangebot vor.

wirtschaftlicher ist.

Der Zuschlag kann auf Ihr Angebot nicht erteilt werden, weil es nicht das wirtschaftlichste Angebot ist.

von Nebenangeboten

eines Nebenangebotes

Wirtschaftlichkeit3.

Begründung:

²) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.2.3 Nr. 2
³) nur wenn in - KEV 110.2 (B) A EG   oder - KEV 110.4 (B) A SKR - genannt

- KEV 110.2 (B) A EG - Nr. 5.4 bzw. - KEV 110.4 (B) A SKR - Nr. 6 im Hinblick auf

4.

Gesetzestreue
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